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Refresher-Kurse für Praxisanleitende (3-tägig) 

Wir weisen darauf hin, dass die Seminartage sowohl 
analog als auch digital stattfinden können. 

Die Fortbildung umfasst die geforderten berufspädagogischen, berufs- 
fachlichen und berufspolitischen Inhalte, wobei der berufspädagogische 
Anteil mindestens 12 Fortbildungsstunden umfassen wird. 

Eine Kurzzusammenfassung der aktuellen - und für Praxisanleiter*innen 
relevanten - Inhalte für den Zeitraum 15. Juni 2025 – 31. Dezember 
2026 sind: 

• Gestaltung eines Anleitungstages – Einzel – und Gruppenanlei-
tungen sinnvoll einsetzen und kombinieren (Frau Magen)

• Gekommen um zu bleiben – Quereinsteiger erfolgreich anleiten
und einarbeiten (Herr Hollmann)

• Skills- und Simulationstraining für Praxisanleitende1 (Frau
Haase)

• Anleitungs- und Feedbackmethoden für die praktische Pflege-
ausbildung (Frau Küsters)

Hinweis: 
Der Gesetzgeber fordert alle Praxisanleiter*innen zur berufspädagogi-
schen Fortbildung im Umfang von 24 Stunden pro Jahr auf (§ 4 PflAPrV). 
Diese Fortbildungspflicht muss jährlich nachgewiesen werden.  
Bisher galt in NRW das Fortbildungsjahr für Praxisanleitende vom 15. 
Juni des aktuellen Jahres bis zum 14. Juni des Folgejahres. Ab 2026 
wird die Nachweisperiode an das Kalenderjahr (01.01.–31.12.) ange-
passt. Für Pflegefachpersonen, die die Weiterbildung zur Praxisanleitun-
gen absolvieren, beginnt die Fortbildungspflicht erst am 1. Januar des 
Folgejahres.  
Übergangsregelung für das Jahr 2025 
Für den aktuellen Zeitraum 15.06.2024 bis 14.06.2025 wurde die Nach-
weisfrist bis 31.12.2025 verlängert – ohne Erhöhung der Stundenzahl. 
Fortbildungen, die zwischen dem 15.06.2025 und 31.12.2025 absolviert 
werden, gelten bereits als Nachweis für das Jahr 2026. 
Wenn der Fortbildungsverpflichtung nicht nachgegangen wird, ist ein 
Einsatz als Praxisanleitung nicht möglich. 

Referenten:   Jessica Haase, Gabriele Magen, Carina Küsters und 
   Lars Hollmann 

Zielgruppe:    Absolvent/Innen der Weiterbildung Praxisanleitung 

1 Eine relevante Änderung z. B. die überarbeiteten Rahmenausbildungspläne für die prakti-
sche Ausbildung. Sie lösen die bisherigen Rahmenausbildungspläne für die praktische Aus-
bildung in der Fassung vom 1. August 2019 ab. 
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Folgende Termine finden im Jahr 2026 statt: 

Termine:    Nachweiszeitraum 15.06.2025 - 31.12.2026 

 04.02.2026 – 06.02.2026, 24 Stunden, 8.30 – 15.30 Uhr 
  (04.02. Hr. Hollmann, 05.02. Fr. Haase, 06.02. Fr. Magen,) 

  13.04.2026 – 15.04.2026, 24 Stunden, 8.30 – 15.30 Uhr 
  (13.04. Fr. Magen, 14.04. Hr. Hollmann, 15.04. Fr. Haase) 

  27.05.2026 – 29.05.2026, 24 Stunden, 8.30 – 15.30 Uhr 
  (27.05. Fr. Haase, 28.05. Fr. Küsters, 29.05. Fr. Magen) 

  02.12.2026 – 04.12.2026, 24 Stunden, 8.30 – 15.30 Uhr 
  (02.12. Fr. Küsters, 03.12. Fr. Magen, 04.12. Hr. Hollmann) 

  (Letzter Termin für diesen Nachweiszeitraum!) 

    Änderungen vorbehalten!   

Gebühr: 450 Euro / Sonderpreis für Verbundpartner 390 Euro 

Eine Förderung über den Bildungsscheck NRW ist möglich. 
Informationen dazu unter www.bildungsscheck.nrw.de 

Wir sind eine anerkannte Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung 
(Bildungsurlaub NRW entspr. § 11 AWbG). 

15.12.2025/Änderungen vorbehalten! 

http://www.bildungsscheck.nrw.de/

